
\ \ .. \ , FIN t\.N�PROKURATUR 
\$ingerstraße 17-19 

1011 Wien 
Tel. 757641 (Durchwahl) PSKto. 5500.017 

An das 

Prrtsidium dem Nationalrates 

Parlament 

Datum: (: O. MAI 1985 

VIII q.F'721 
VerteIILtL.�_� 198 

mit 25 Beil agen. 

Betreff: Enb·rurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
GleJchbehandlungsgesetz ge�ndert wird; 
Au,s sendung zur Stellungnahme 

�;·1kl�1f. 

In obiger Angelegenheit Ubermj.ttelt die Prolmratur ent­

sprechend dem. Ersuchen des Bundesministeriums für soziale 

Verwaltung vom 13.L�.1ge5, Zl.30.200/6h-1l13/G5, 25 Ausferti­

gungen der ho. Stellungnahme zum Entvmrf eines Bundesge­

setzes, rD.Jt dem das Gleichbehandlungsgesetz geändert vlird, 

rüi.t dem Ersuchen un gefsllige ICenntni.snab.n�e. 

1 L:.. ]\1ai 1995 

Der Vizeprtlsident: 

t· l�L�\c� 
(Dr. pr�/

§:er) ./"\ 
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FINANZPROKURATUR 
Sinpntra8e 17-19 

1011 WIen . 
Tel. 75 76 41 (DIIrdawalll) PSKIo. 5500.'11 

VII/40721 
An das 

'. 

Bundesministerium fUr soz�ale Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 VI i e n 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Gleichbehandlungsgesetz geändert wird; 
Aussendung zur Stellungnahme 
zu Zl.30.800/64-V/3/1985 

In obiger Angelegenheit gibt die Prokuratur zum Entwurf 
., 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Gleichbehandlungsgesetz ge-

ändert wird, nachstehende Stellungnahme ab: 

Zu Art. I Ziffer 1: 

Im ersten Satz des Absatzes C,) �ollte' der <xl.arbiit hal-' .  , - , � } .-

ber in den Gesetzestext diejenige Stelle aufgenommen werden, 

bei der der Arbeitnehmer die Feststellung der Verletzung des 

Gleichbehandlungsgebotes begehren kann. Die Prokuratur nimmt 

an, daß dies die Gleichbehandlungskommission beim Bundesmini­

sterium fUT soziale Verwaltung ist, weshalb der erste Satz 

des Absatzes (3) lauten sollte: 

"(3) Der ArbeitBshmer kann die Feststellung der Verletzung 

des Gleichbehandlungsgebotes nach Abs.1 Z 2 durch die Gleichbe­

handlungskommission (§3) begehren." 

Zu Art. I Ziffer 2: 
Der Gesetzesentwurf sieht die Aufnahme von Auflagen im 

Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes in die Richtlinien Uber die 

V.�.rgab�� vQn .Förderpngen d�fL Bpndes an Unternehmen vor. Der 
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H � r! H J:� () H (t ::: ;' ! I Li 
{'" er � 'J'��_.$ � .h- -t. < X°l'· � t"< 

f'rc:-lJrc::t'\.lr sC'-1iene hier eine KlarsteIlung zweckniäßii., o.if'die 
g';Jtf" iHn 

:." uflage-r nur fUr die Dauer der F�rderung qqtf.;; -'VF. d�t.��J'.nr J'I} 
der "'\.JJ.::::,r� :,��u::'0"en der erbrachten Fßrderungsleistungen auf das 
P�-'-,:,r'�(':::.""-� Or?:;:" ü"jer;�_aupt ab FBrderung fUr die weitere Zu­

-';1--:"-;- ::--��: �< -�:--� �':E':-'?�;. Die Prokuratur verkennt dabei nicht f 

,:,'a0 e�'-e �<·�.C"I�:::r�e =""-l·�-tion für die Nichteinhaltung der Aufla­

re�'. (r:.Ucl:forcerung Cl er FBrderungsmi ttel ) nur für den FBrderungs­

=:ei tr21.�Tr: siG""'oll ist, es besteht aber durchaus die rechtliche 
f�0Z1.1 c:'}.1�e:5. t, eie Förderungsmittel auch nach Beendigung -des ---" 

Fcrcerung,:,?rojektes zurückzufordern, wenn der Fßrderungswerber 

:t:-:L: a'lJ.fer�ebte Auflagen nicht einhält. 

Zv_ "·rt. I Ziffer 3: 
Ir;: AOS2.tz (4) des neu einzufügenden § 6 a ist als Sanktion 

:"'1..:r die iTers2umung der Verpflichtung des Arbeitgebers nach Abs . 1 
und 2 c":e Ver�ffentlic;hung dieses Umstandes in den Amtlichen 

T";8'��,-rir::}:>.7e,:: ::3 es Bunde,sministeriums für soziale' Verwaltung vorge­

se}-�e�:.. Ur::� .Strei tigkei ten insbesondere bei Berichtslegung nach 

"\Terlautb2.rur.c gern. Abs. (4) zu vermeiden, erscheint der Prokura­

tur d�.e Aufn2l'lme einer angemessenen Frist _ für die Vorlage des Be 

l�::.crtes in cen Abs. (4) oder in die Abs. (1) und (2) jeweils 

1� e j_ reY'. ',�o:J.':�:�eten Bestimmungen
. 

über die Berichtslegung vorteil-

Zu �rt. I Ziffer 6: 
/ . .  . ,  --. �� - ." -'- ,,"' ,.' . .  ". -- -.... -�. -,..» 

Im erste:':! Satz des § 6 Ab� :3 i�� ":" .. wie schon bisher - eine 
,-"r� -=::t '.,.c� e� ��e:�' �'kn8t ':Torgesehen, nach dessen Ablauf die genannten 
-. - -'- �- �r -. - '�'---- S-�-t:-2:"�:�-::;-en ein Klagerecht er\·rerben. Ganz allge-

.. ",.'.- ' --'- _,:,!:_- -"�'? �·7--?· .. 'r-> Einhaltung von Fristen neben dem Zeit-

!'c ",0 2" C'- ei:::, besti�mter oder bestimmbarer Anfangs-. oder Endzei t­

"'l:":.'-t er=O}�c� e�l:"c::-:. Im v:.orliegendeI? Fall ist aU:3 dem Gesetz 

.. :��::J= y" t ce:r n.':'er not\'lendigen Deutlichkeit ersichtlich, ob die 

�/fC�?+S=l�:'st 81: Datl�= des schriftlichen Vorschlags der Gleichbe­

";--··r'J.uY'0'2>o,A'2.ss:on, ab Zustellung des Auftrages an den Arbeits­

�'e� er oe' e-- 2':- Er:de der doch' wohl in den Auftrag aufzunehmenden 
�:.�is-t z'_� 1::-ereC�:lY'.en :'s-t. Die Konkretis1erung des Fristenlaufes 

�_�t >�er �2s>?lb uon besonderer Bedeutung, weil w<?hl davon ausge­

g2r:.ze'� , 'e:�0 sr :::uB, d.8 B die im Gesetz genannten �nteressenvertre­

"t1x-,<;en 'lor ::::lauf der im § 6 (3) enthalten'an Frist nicht ' zur 

... 
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KlagsfUhrung al,tlv legitimiert sind und deshalb eine vor­

zeitig Uberreichte Klage das Verfahren nichtig macht, was 

zu unnötigem materiellen und administrativen Aufwand fUhren 

i'.ri.1rde. 

Ul7: :'lier ein Höchstmaß an Sicherheit fUr d8S später nbzu­

iVic�:elnde Verfahre::2 zu erreichen, schiene folfende 1Iendung am 

besten geeignet: 

"Kommt der Arbeitgeber diesem Auftrag innerhalb eines 

Monetes ab nachweislicher Zustellung nicht nach, so 

kann • • • • •  " 
Zu Art. 11 Ziffer 2: 
Zu dem im § 12 a Abs (3) vorgesehenen Gesetzestext verweist 

die Prokuratur auf die bereits oben zu Art I Ziffer 1 gemach­

ten Ausfi1.�rungen, die auch hier sinngemäß anzu',V'enden ",'!ären. 

Dementsprechend hätte der Abs (3) zu lauten: 

mäße 

"(3) Der Arbeitnehmer kann die Feststellung der Verletz.ung 

des Gleichbehandlungsgebotes nach Abs. 1 Z 2 durch die 

Gleichbehandlungskommission (§ 13) begehren." 

Zu Art. 11 Ziffer 3: 
Hier gilt das oben zu Art I Ziffer 3 gesagte sinngemäß. 

Zu Art. 11 Ziffer 6: 

Hier gilt das 'oben zu Art. I Ziffer 6 gesagte sinnge-

Die Prokuratur leitet entsprechend dem do. Ersuchen u.e. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungaahme dem Präsidium des National-

::."'8.tes 21..1. 

14. Mai 1985 

Der Vizep[äSident: 

f ,j � 
�I t ��-1..A' 

( Dr • P�ager ) l/l 
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